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Liebe Neufahrnerinnen, liebe Neufahrner,  

 

Volksfestzeit ist die schönste Zeit im Jahr. Vom 5. 

bis 7. Mai ist es so weit – 3 Tage lang verwandelt 

sich der Volksfestplatz wieder zum beliebtesten 

Treffpunkt der Gemeinde. Ob Groß oder Klein, 

Jung oder Alt – jeder kommt auf seine Kosten. 

 

Unser Volksfest garantiert kurzweilige Unterhal-

tung mit dem bewährten Rahmenprogramm. Freu-

en Sie sich auf die gesellige Volksfestatmosphäre im Festzelt, auf die 

„Herzerl - Bar“ und auf den Vergnügungspark. 

Highlights sind wie immer am Freitag der Volksfestauszug mit unse-

ren Vereinen und Ehrengästen und am Volksfestsonntag ab 9.45 Uhr 

die Heilige Messe im Festzelt, der 8. Energietag, der vom Energiever-

ein Neufahrn u. U. organisiert wird und auf das 2.Oldtimer treffen.  

Lassen Sie sich die Schmankerl und das Festbier schmecken. Dre-

hen Sie einige vergnügliche Runden in den Fahrgeschäften, lassen 

Sie den Alltag für einige Stunden hinter sich und genießen Sie ganz 

einfach das Neufahrner Volksfest. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die dieses Fest mit Leidenschaft und 

Mühe vorbereitet haben. Unseren Schaustellern und Fieranten, der 

Festwirt Familie Stöttner, der Festzeltküche Carlo Stöttner wünsche 

ich viel Erfolg und Ihnen, unseren Besuchern und Gästen, viel Ver-

gnügen! 

In diesem Jahr feiern wir nicht nur Volksfest, sondern auch 900 Jahre 

Neufahrn i.NB. Über das ganze Jahr verteilt finden die verschiedens-

ten Veranstaltungen statt, informieren Sie sich auf unserer Internet-

seite www.gemeinde-neufahrn.de. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ihr Erster Bürgermeister 

 

Peter Forstner 

http://www.gemeinde-neufahrn.de/
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Die bevorstehenden Veranstaltungen 

Im Festjahr 2023 

Programm  

05. – 07. Mai Volksfest am Festgelände  

 

Mit dem sonntags Gottesdienst um 9.45 Uhr, 

dem 8. Energietag und dem  

2. Oldtimertreffen  

  

21. Mai - Eröffnung Geschichtsweg 

Eröffnung durch Bürgermeister Peter Forstner, Bianca Marklstorfer 

und Hans Fischaleck. Danach kann auf den Spuren Neufahrns ge-

wandert und bei der Verpflegungsstation am ehemaligen Bierkeller, 

sowie am Rathaus gerastet werden. Ort: Schlossgelände von 14.00 

Uhr bis 17.00 Uhr. 
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Start des  

Freibades! 

 

 

Ab Mitte Mai fährt  

wieder der Badebus! 

 

Die Badefahrten werden  

wieder täglich von  

Montag bis Freitag  

(auch in den Ferien)  

durchgeführt. 

 

An Samstagen,  

Sonntagen und  

Feiertagen verkehrt  

der Badebus NICHT.  

 

Die Fahrten sind  

KOSTENLOS!  

 

Wir bitten Euch, die  

angegebenen Zeiten  

einzuhalten und die  

Anweisungen des  

Busfahrers während  

der Fahrt und des  

Bademeisters im  

Schwimmbad zu  

befolgen. 

 

 

 

 

Sollte der Badebus mal 

nicht fahren, erhalten 

Sie eine Pushup-

Nachricht über die Bür-

ger-App.  

 

Also App herunterladen!  
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Die Gemeinde Neufahrn i. NB  

sucht für das Schuljahr 2023/2024 

wieder Schulweghelfer 
Vor allem zu Schulbeginn ist es besonders wichtig, eine 

Absicherung an den Fußgängerampeln zu haben. Dort 

kommt es leider viel zu oft vor, dass rücksichtslose Au-

to- und LKW-Fahrer das Rotlicht der Ampel ignorieren 

und dadurch insbesondere die Schulkinder gefährden.  

 

Es wäre daher sehr erfreulich, wenn sich Eltern (vor allem auch die 

der Schulanfänger), aber auch Großeltern als Schulweghelfer enga-

gieren würden!  

Meldungen werden in der Gemeindeverwaltung bei Frau Lößl unter 

der Tel. Nr. 08773/9606-15 entgegengenommen. 

 
 

Beratungen für blinde bzw. sehbehinderte Menschen und 

ihre Angehörigen finden in Landshut wie folgt statt: 
 

Monatlich treffen sich blinde und sehbehinderte Bürger und ihre An-

gehörigen zum Gedankenaustausch und Gesellig sein im Rahmen 

von Infostammtischen wie folgt: 

Landshut  

In den "Weihenstephaner Stuben", Nikolastr. 51, 84034 Landshut 

an jedem 3. Montag im Monat von 14:00 – 17:00 Uhr 

Tel.: 08765/9384481 (Herr Albert Hoschek)  

 

Beratungen für blinde bzw. sehbehinderte Menschen und ihre Ange-

hörigen finden in Niederbayern wie folgt statt: 

 

Niederbayernweit findet eine Blickpunkt Auge - Telefonberatung – an 

jedem 1. Mittwoch im Monat von 13:00 - 16:00 Uhr  

Tel. 09931/9127999 statt. 

 

Die geplanten Termine sind:  

03.05.23; 07.06.23; 05.07.23; 02.08.23; 06.09.23; 04.10.23; 

08.11.23 u. 06.12.23 
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Seit Juni 2020 gibt es im Landkreis Landshut das 50/50-Mobil, mit 

dem hinsichtlich Mobilität im ländlichen Raum ein Meilenstein geschaf-

fen wurde.  

Besonders gefördert werden Menschen, die in ihrer Mobilität einge-

schränkt sowie noch nicht oder nicht mehr im Besitz eines Führer-

scheins sind.   

Wer kann dieses Angebot nutzen: 

 Junge Menschen von 14 bis einschl. 26 Jahren 

 Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren 

 Menschen mit Schwerbehindertenausweis ab 14 Jahren 

mit Erstwohnsitz im Landkreis Landshut.  

Die oben genannten Anspruchsberechtigten können bei teilnehmenden 

Städten, Märkten und Gemeinden und auf der Websei-

te https://5050mobil.de über das Kontaktformular Wertschecks er-

werben. 

 Die Wertschecks gelten ganztägig ohne zeitliche Einschränkung. 

 Die Anspruchsberechtigten erhalten beim Kauf 50 % Ermäßi-

gung auf den tatsächlichen Betrag des Wertschecks. 

 Mit den Wertschecks in Höhe von 5€, 10€ oder 20€ kann bei 

den teilnehmenden Taxi- und Mietwagenunternehmen bezahlt 

werden. Wechselgeld wird nicht ausbezahlt, die Wertschecks 

können mit Bargeld kombiniert werden. 

 Pro Person und Monat sind Wertschecks in Höhe von 60,-€ er-

hältlich. 

 Die Wertschecks müssen nicht in dem Monat eingelöst werden, 

in dem sie gekauft werden.  

Nähere Infos: 

https://5050mobil.de 

https://5050mobil.de/
https://5050mobil.de/
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FAQ – was ist das? 

 

Im Internet und auch auf der Gemeinde Neufahrn Homepage stoßen 

Sie auf diesen Begriff FAQ. Dieser Begriff ist Englisch und steht für 

„frequently asked questions“ – zu Deutsch: „häufig gestellte Fragen“.  

 

Auch wir haben mit unseren FAQ´s häufig gestellte Fragen ange-

sammelt und für Sie auf unserer Homepage beantwortet:   

 

www. gemeinde-neufahrn.de/index.php/rathaus-

politik/buergerservice/faq-haeufige-fragen-und-

antworten 

 

Viele Fragen lassen sich so durch einen Blick in die 

FAQ`s von alleine beantworten. Ein Anruf ins Rathaus bleibt Ihnen so 

erspart.  
 

 

Bayerns Herz schlägt fürs Ehrenamt - GEMA-Gratisticket als 

Entlastung für gemeinnützige Vereine 

 

Der Freistaat übernimmt künftig die GEMA-Gebühren für zwei Veran-

staltungen pro Verein pro Jahr. Davon profitieren alle ehrenamtlichen 

Organisationen. Ehrenamtsministerin Ulrike Scharf betont: „Mehr Zeit 

fürs Miteinander, weniger Bürokratie, weniger Kosten – das GEMA-

Gratisticket entlastet gezielt unsere bayerischen ehrenamtlichen Or-

ganisationen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir dieses 

starke Zeichen der Wertschätzung für das Ehrenamt setzen. Bayerns 

Herz schlägt für das Ehrenamt! Gemeinsam ist Bayern stark!“ 

 

Die Vereine können ihre künftigen Veranstaltungen seit 5. April auf 

dem Portal der GEMA anmelden. Der Freistaat deckt die Kosten für 

alle Vereine ab, sowohl mit und ohne bestehenden GEMA-

Rahmenvertrag. Die Vereinbarung gilt für Veranstaltungen von Verei-

nen, die keinen Eintritt kosten, mit Tonträgern und mit Livemusik, im 

Innen- und im Außenbereich – bei einer Maximalfläche von 300 

Quadratmetern. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Informationsblatt zum neuen GEMA-

Vertrag sowie unter www.gema.de/ehrenamt-bayern. 

https://newsletter.lbe-bayern.de/newsletter/2023-03/230324_Infoblatt_GEMA_final.pdf
https://newsletter.lbe-bayern.de/newsletter/2023-03/230324_Infoblatt_GEMA_final.pdf
http://www.gema.de/ehrenamt-bayern
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Für 49 Euro: Das Deutschlandticket vom LAVV 
 

 

Zum 1. Mai 2023 kommt das bundesweit gültige Abo für den ÖPNV: das 

Deutschlandticket für 49 Euro pro Monat. Damit sind Sie sowohl in der 

Stadt als auch im Landkreis Landshut sowie in ganz Deutschland einfach, 

günstig und klimafreundlich unterwegs. Im LAVV ist das Deutschlandticket 

seit 3. April 2023 über die App „Dein Deutschlandticket“ des Dienstleisters 

Mobility inside erhältlich. Nur wenn Sie das Deutschlandticket über diese 

App beziehen, unterstützen Sie die regionalen Busunternehmer.  

 

Abo beim LAVV abschließen und Einkaufsgutschein „Landshut-Fünfziger“ 

gewinnen. 

 
Ihr Vorteil: Als kleinen Anreiz verlost der LAVV unter allen Nutzern der App 

„Dein Deutschlandticket“ des Dienstleisters Mobility inside insgesamt 30 

Einkaufsgutscheine „Landshut-Fünfziger“. Voraussetzung ist ein gültiges 

Deutschlandticket - Abo, Wohnort Stadt oder Landkreis Landshut und ein 

Mindestalter von 18 Jahren. Von April bis Mai 2023 werden dreißig Ein-

kaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost.  Mit den „Landshut-

Fünfzigern“ kann in zahlreichen Landshuter Geschäften und Lokalen be-

zahlt werden.  

 

Das Deutschlandticket in Kürze: 

 Start: 1. Mai 2023 

 Preis: 49 Euro im Monat 

 Beim LAVV als digitales, personalisiertes Handyticket erhältlich 

 Kaufmöglichkeit: App „Dein Deutschlandticket“ des Dienstleisters Mobi-

lity inside 

 monatlich kündbares Abonnement 

 Geltungsbereich: deutschlandweit im Nahverkehr (Züge nur 2. Klasse) 

 Gutes tun: regionale Busunternehmer unterstützen  

 Vorteil: mit etwas Glück Einkaufsgutschein gewinnen 

 Die wesentlichen Tarifmerkmale (digital, personalisiert, Abonnement) 

sind vom Bund vorgegeben 
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Die Gemeinde Neufahrn i.NB (Landkreis Landshut, ca. 4.500 Einwohner) 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Mitarbeiter/in (m/w/d) 

für das 

Vorzimmer des Bürgermeisters in Vollzeit 

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:  

 Allgemeinen Sekretariatsaufgaben wie Büroorganisation, Korres- 

             pondenz, Telefonverkehr, Postbearbeitung, Terminmanagement, 

 zentrale Anlaufstelle für Bürgerbelange, 

 Verwaltung des Büromaterials inklusive Beschaffungen, 

 Organisation gemeindlicher Veranstaltungen  

(Bürgerversammlungen, kulturelle Veranstaltungen und  

Städtepartnerschaft) 

 Sie bringen mit: 

 Abgeschlossene Berufsausbildung im Verwaltungsbereich (BL I) 

oder Bereitschaft, diese innerhalb von zwei Jahren zu absolvieren, 

 hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, 

Teamfähigkeit, Diskretion und Organisationsgeschick, 

 Bereitschaft zu Abendterminen (Sitzungsdienst und  

Veranstaltungen) 

 Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen 

 Freundliches und bürgerorientiertes Auftreten 

 Fahrerlaubnis Klasse B 

 Wir bieten Ihnen: 

 ein angenehmes Arbeitsklima in einem kollegialen Team, 

 eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, 

 39-Stunden-Woche mit Gleitzeit, 

 Möglichkeit zu Schulungen und Fortbildungen, 

 Leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für den  

öffentlichen Dienst (TVöD-VkA)  

 Die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen sowie eine 

betriebliche Altersvorsorge und Leistungsentgelt  

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie 

bitte an die Gemeinde Neufahrn i.NB, Hauptstr. 40, 84088 Neufahrn i.NB. 

Nähere Auskünfte erteilen Erster Bürgermeister Peter Forstner, Tel. 

08773/96 06 – 0 oder Frau Grundler, Tel. 08773/96 06 -12. 
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Veranstaltungen Mai 2023 

 
 

 
 

01..05.2023 
11.00-

22.00 
BIM-BAM-CLUB – Maifest – Gasthof Kiendl, Oberndorf   

01.05.2023 05.00 Spielmannszug – Traditionelles Mai-Anspielen  

01.05.2023 
11.30-

20.00 
D´Wilderer Schützen Neufahrn – Maifest - Schützenheim 

05.05.2023-

07.05.2023 
 Gemeinde Neufahrn – Volksfest in Neufahrn – Festplatz  

06.05.2023 20.00 

Bürgerenergieverein Neufahrn und Umgebung e.V.  

– Kraftwerklerstammtisch – Gasthaus Pritscher,  

Schaltdorf 

07.05.2023 
11.00-

17.00 

Bürgerenergieverein Neufahrn und Umgebung e.V. -     

8. Energietag im Rahmen des Neufahrner Volksfestes - 

Freizeitgelände 

07.05.2023 
09.00-

16.00 

2. Oldtimer Treffen im Rahmen des Neufahrner Volksfes-

tes – Rund um das Rathaus  

07.05.2023 08.30 
Krieger- und Soldatenverein – Fatima Gedenkfeier – Hei-

ligenbrunn/Türkenfeld 

09.05.2023  VdK – Hoagarten – Ort und Zeit siehe Tagespresse 

10.05.2023 19.00 
Kath. Frauenbund - Maiandacht – Goldbachstraße beim 

Kreuz 

12.05.2023 
17.30-

18.00 
VdK – Maiandacht – Ort siehe Tagespresse 

14.05.2023  Azurit Seniorenzentrum – Muttertag im Seniorenzentrum  

16.05.2023 14.30 
Kath. Frauenbund – Muttertagsfeier – Pfarrheim Neu-

fahrn    

16.05.2023 
15.00-

18.00 

Obst- und Gartenbauverein – Einkaufen und Kaffeetrin-

gen – Parkplatz Rathaus  

18.05.2023  
Motorsportfreunde Piegendorf – Gaudiwanderung und 

Gartenfest – Vereinsheim MSFP Piegendorf  

20.05.2023 
14.00-

17.00 
VDK – Mutter.-/Vatertagsfeier  

20.05.2023 
15.00-

18.00 

SPD Familien-Minigolfturnier mit Grillabend – Minigolf 

Neufahrn Freizeitgelände 

21.05.2023 14.00 Gemeinde Neufahrn – Eröffnung Geschichtsweg  
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Verantwortlich für den Inhalt: 

1. Bürgermeister Peter Forstner 

Gemeinde Neufahrn i.NB 

Hauptstraße 40 

84088 Neufahrn i.NB 

  

Tel-Nr.:  087 73 / 96 06 0 

Fax:  087 73 / 96 06 10 

E-Mail:   poststelle@gemeinde-neufahrn.de 

Internet:  www.gemeinde-neufahrn.de 

Rathaus Besuchszeiten: 

Mo, Di, Mi, Fr 07:30 - 12:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr 

und  13:00 - 17:00 Uhr (bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung) 

 

Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Donnerstag 08:00 - 09:00 Uhr 

und  16:00 - 17:00 Uhr 

  

Öffnungszeiten Bücherei: 

Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr 

Mittwoch 09:00 - 11:00 Uhr 

Freitag  16:00 - 18:00 Uhr 

  

Öffnungszeiten Wertstoffhof ab April: 

Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr 

Freitag  14:00 - 18:00 Uhr 

Samstag 09:30 - 13:30 Uhr 

 

Notdienste: 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Feuerwehr/Rettungsleitstelle 112 

Polizei    110 

Telefonseelsorge  0800 / 111 0 111 

………………...oder  0800 / 111 0 222 

 

Apotheken-Notdienstplan: 
www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html  

 

Zahnärzte-Notdienstplan: 
www.notdienst-zahn.de  

 

  
 

  


